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behandelt die 'eltlichen nstitute nach der Konstitution. „DPro-

vida'  “ en, der Formung christlicher Persönl:ıchkeitarbe:  A  ten, bietet das Werk vielfache Anregungs.
Linz , IT O-blernhuzmef.
Pfarre und Lale, Eın Beitrag ZU. Problem der Großstadtseel-

Oorge. Von Karl Lechner 89) Wien 1949, Seelsorgerverlag 1M
erlag erder. Geb 12.30

Der Verfasser dieses schmalen, aber bedeutsamen Büchleins,
ofirat Dr Lechner, 1st 1rektior des niederösterreichischen 1Lan-
desarchivs und Uniıversitäatsdozent. Er wıll miıt seınen Ausführun-
gen e1n weifaches ZUNaCANs grundsä  ıch das tieiste esen der
Pfarre und damit den andor' des T1sten in der Pfarre Qaut-
zeigen und aus dieser rkenntnis eraus die Möglichkeit des
praktischen Laijieneinsatzes 1n der Pfarre arlegen 1Ne
konkreter Anregungen geben dem Buchlein ıne emiıinent prak-
tische Bedeutung un:! mMachen einem rechten Leitfaden für
die Laienarbeit 1n der mMmodernen Pfiarre. Hier WIrd nicht
Theorie vorgeiragen, sondern anıntier ste eın 25Jäahriges WIr-
ken ın der Liturgischen Bewegung und ın der Katholischen
102 Der Ver{fiasser War einer der treuesten Mitarbeiter des
verewigten Pfarrers Tanz Geßl, dessen nNndenken auch das uch-
lein gewidmet 1St.

1NZ Dr. DEernhumer.
chwangerschaft, Abortus eburt, Von Dr. Ibert ijeder-

(Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, dritter an
(ZV und 3(8) Wien 1950, erlag erder. Ganzleinen geb d
e1 Subskription LOS! 4‘2_-l bei Subskription

In rascher Folge erscheinen Cdie einzelnen Bände des gT0ß-
angelegten Werkes. anden schon d  7 ersten ZWe1 Bände eINe sehr
üUnstige Aufnahme, i1st das-sicher VO.: neuesten Band
erwarten. Er behandelt Ja U’hemen größter Iragweıite und
hOchster Aktualität, besonders Lebensrecht un! Abortus. erade
bezüglich des letzteren summMmen die katholischen Moraltheologen
und viele Ärzte NC uüberein, auch ın der Parteipolitik ist
die Diskussion darüber zZeitwelse leidenschaftlich geworden. Nlan
denke beispielsweise Cden Kampf den des Osterrel-
chischen Strafgesetzes.

Der vorhegend! gliedert sich in sechs SC}  e  ‘9 VO
denen jeder für sich selbständig ist (monographisch) Der ADb-
SC. (Seite bietet eine rörterung uber Cas menschliche
Liebensrecht und jat irgen.dwie ZU. Inhalt, Was acn der Oral-
eologie urch das 5 Gebot des Deka  i0£s geboten, DZW. verboten
ıst. Interessant ınıd Jler die Ausführungen ber arztliche Ein-
griffe, SOWO: VO Patienten erbetene als auch gezwun-
ene“‘, Der Abschnitt behande verhältnismäßig kurz, aber
reichend den Kindesmord, also die Totung eines lebensfähigenindes bei oder ach der Geburt (Seite Der 141 Abschnitt
(Seite 63— 11 bringt aufifschlußreiche ultur- un rechtsgeschicht-
JNıche nzelheiten Problem des Dortus Bevor NU:  } dieser
selIbst eingehen behandelt stellt der Verfasser 1mM I Ab-
schnitt die rundsätzliche Vorfrage üÜber die Beseelung des etus,näamlich Der ihren Zeitpunkt, neX ZUTFr Theorie der „SUKZES-
sS1v-Beseelung““, 1iNnsoferne wunder nimmt, als der Gegen-
WarTt, Unterschied VO  - früher die Weltaus meisten
Theologen die ‚„Simultan-Beseelung‘“‘ annehmen, d näm}ich n
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gleich be1 der Empfängnis bereits die Aın rationalis el  en
W15d In diesem usammenhang ist uch die Rede VO  ; der Un-
befleckten mpIangnis Marıens, und der uUuti0Oor zeigt, <ich auch
d1eses Dogma ebenso W e die katholische Te VO  - der Erbsünde

der nnahme der Sukzessiv-Beseeiung vereinbaren 1a3ßt.
bemerkt der Ver{fifasser (Se1ite IS Anm 24), ca ß Ne Aus-
führungen diesem Punkte VOlN Ordinarıus für ogmatlı. der
Unıvers1ita Wien abe überprüfen Lassen Nun O01g der längste
Abschnitt Der den Abortus (Seite 139—274) Das aktuelle
Problem wird SE C dargeste Nur eIN18E Ergebnisse VOoIn
Desonderer Wichtigkeit angeführt „ s 7Dt keinen Eingriff
der und verhängnisvoll die physische und psychische
Struktur der Tau eingreift W1e der Abortus“ eite 154) T
abtreibung 1S% e1Ne heilende Maßnahme (Seite Her ihera-
peutische bortus kann aus der medizinischen Praxıs verschwın-
dien urch den Fortschriit der Lherapie den usbau der
Schwangerenfürsorge“‘ e1te 238) Als ndergebnis kannn verzeich-
el werden, daß auch eser rage der egenSatz zwischen
xıiırchlicher Te medizinischer Wissenschaft SLTINSECEI
wwrird auch eiziere sich mehr und mehr die kirchlichen Grund-
sSatze macht Endilich folgt als Abschnitt Dar-
ellung der verschiedenen ‚„Geburtshilflichen Eingriffe‘‘ für die
£eSoN Jers der eelsorger dankbar SE wird e1INe are
Einsicht inge erhält, VO  - denen STeis Wwı1  er hNOTrt un VOIl
‚enen doch wenigstens 1ssen soll, wieweit die einzelnen Ein-
gTr1Ife moraltheologisch erlaubt sind. Ergänzend werden Och HFra-
Secn des Hebammenwesens, gerichtlich-medizinische Fragen VvVon
pra  iıscher Bedeutfung Schwangerschaftsdauer Empfäangnis-
Zzent Vaterschaftsnachweis us  < erortert M otflızen über die
ottaufe un die Mitwirkung rdensschwestern be1 der Ge-
burtshilfe schließt der Band

Zusammenfassend annn gesagt werden: Die katholische Moral-
N! Pastoraltheologie kannn STOLZ SE1N d1ieses Werk AaUus der

der 1I1MerHand nNne. wissensreichen und erfahrenen TZTES,
wıeder hervorhebit daß eın Gegensatz besteht ZWıSCAHNeEN der kirch-
liıchen Te und wirklicher wissenschaftlicher Tkenntnis und
axX1ls Diese Empfehlung Cdes Bandes jeder Seelsorger
solite iıhn anschafiffen un tudieren kann unNns aDer N1€.} ab-
halten auf eIN1ISES inzuwelsen, unseres>s Erachtens och e1iNe
Vervollkommnung Ööglich ist Der ezensen betrachtet als

Pflichr auch be1 ausgezeichneten Werk darauf auf-
erksam machen, W1e och besser werden und Wun-
SChHhen der Interessenten soch mehr entsprechen könnte

Im einzelnen SC1 auftf folgendes Wenn uch schon
ziemlich vielen medizinischen Fachausdr  .<  ken die Verdeutschung
beigefügt 1St, ist 1es doch och nicht völlig durchgeführt. Jeder
Leser, der nıcht Arzt 1St, wird dem Verfässer nkbar SC. wenn

bel den noch ausständigen Bänden be1l Neuauflagen der
Dısher erschıenenen die eigentlichen medizinischen Fachausdrücke
durchgehends verdeutschte, DZW. erklärte e11e 279 verteid:  Agt
sich I erfasser, daß mehrfach sich wiederholt, und erklärt
(Las als didaktisch notwendig Doch mOse bedenken, daß
Leser gibt die icht 10ß e1nNne Abschnitt SoNdern das
Buch studieren und verärgert werden wenn häufige Wiederholun-
gen und manchmal sehr ausgliebige sich finden Das Werk
würde Del etwas strafferer earbe:  tung OCn Wert SeW1INNEeEN.
Umfang Preis könnten obendrein vermindert werden Die



Moral- bzw Pastoraltheologie kommt MmMEe1S! mit den Aus NTUN-
gen der y Theologiae Moralis‘® VO  5 Noldin-Schmitt
Geltung, und Lateinisch W em 1S1. NuUunNn eigentlich mi1t diesen
Jateinischen Texten gedient? Der atholische Priester nat ohnedies

„Noldin“ der Mediziner und der url1s WIrd ıch schwer
die theologische Sprache und Ausdrucksweise sich Ee1INZU-

arbelıten Was fanıgen dAie Füursorgerinnen un: Hebammen. für die
das Buch anıch bestimm: 1ST mi1t den elen lateinischen

Zitaten an ? Eis WarTre daher Desser, wWwenn der Verfasser die theo-
ogische Te entweder M1T eigenen Worten oder Hand deutsch
geschriebener Moralwerke wiedergäbe Wenn 1eS€E Hinwelse und
Wünsche aus 1NZ ommen werden D Dbeim verehrten Auitor
umsomenr Verständnis en als e1nst Bereiche der 'aStTO-
ralmedizin CN S freundschaftlich: mit dem Jahre 19  H>
verstorbenen Linzer Pastoraliste Dr eNnzZe T0Sam ZUSAaMM-
men gearbeitet Nat

INZ _ a IB Ferdinand Spiesberger.
ommentar:  1Um iın Codicem Canonlel. uctiore Her1-

erto ON Cap Paderborn 1950, 1C1NAa Libraria
chöning TOosch 2_: geb —
Vor mehr als zehn Jahren 1St, oNes reibandiger Kommenfar

odeX;, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes erstmals —
schienen Nı hat freudige uIinanme gefunden Wahrend rühere
odexerklärungen MEe1StT die sachliche rdnung vorziehen, häalt
<sich Jone Sinne der Schola texius SCeNN Cie Re  E:  ©
ar Kanones Zunachnhst wird der des Kanons oder einzelner
Teile nıcht wörtlich, sondern sinngemäß wiedergegeben und amızıt
schon irgendwie erklaärt. Dann folgen weitere notwendige AA
klärungen. Durch Hinweise auf die -Tunde für die gese  ichen
Bestimmungen auftf zusammenhängende Fragen wird auch
versucht, den e1s des kirchlic  nNnen Rechtes einzuführen. Der
„große Jone*‘ empfireahlt sich ebenso wıe die bekannte 0OTal-
theologie durch Übersichtlichkeit, Klarheit der Darstellung und
Verständlichkeit SO durch ständige Rücksichtnahme auf
Bedürinisse des praktischen Lebens.

Gegenwärtug 1st die zweite Auflage des edeutenden Werkes
Or  eitung Diese erscheint auch eliner ateinischen Über-

setzung, der der erstie Band, welcher die ersten ZW 21 Bücher
des Kodex (Normae generales und De personis) behandelt, ereits
vorliegt. EKın l  probenweiser Vergleich mit der ersten Auflage
zeigt daß nicht 1Ur den Ver':  nNne zehn en erfNos-
senNnen Entscheidungen eingearbeitet, sondern auch SONST jel
erganzt und verbessert wurde Auch der LlLateinischen usgabe
1ST, der exXT des Kodex N1C Oörtlich ZIE  ert sondern NUur S11111-
gemä. wiedergegeben Was besonders beachten 1ST Diese
lJlateinische usgabe 1st begrüßen und sichert dem Werk
weıt Der den. deutschen Sprachraum hinaus Verbreitung.

NZz a DE Obernhumer.
Grundriß des Katholischen Kirchenrechts Rechtsgeschichte

und System. Von II Godehard Jos Ebers (XVI u. 480) Wien
1950 Manzsche: Verlags- und Universitätsbuchhandlung. (GAanz-
leinen geb T  — brosch

Das Kirchenrecht wird in Österreich den theologischen
Fakultäten insgesamt sechzehn, den juridischen Fakultäten

sieben ochenstunden geboten. Die Zielsetzung 1St recht VeLr-


